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Anlage 17.

Bericht und Antrag
des Proomzilllausschusses,

betreffend

den Antrag des Ausschussesder Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt „Rhein-
Provinz" auf Genehmigung zur hypothekarischenVeleihung von Grundstücken zum
Zwecke der Erbauung von Arbeiterwohnungen und Lungenheilstätten über die Mündel-

sicherheit hinaus bis zur Höhe vou 10°/» des Vermögens.

Der Ausschuß der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt„Rheinprovinz" hat den in
der Anlage beigefügtenAntrag gestellt.

Der Provinzialausschußglaubt diesem Antrage mit der Abänderung beitreten zu können,
daß die Beleihung bis zu 66^/»°/« der Taxe und bis zur Gesammthöhe von 1,0°/, der „auge^
sammeltenKapitalien" — anstatt „des Vermögens" — genehmigtwerde.

Es wird demgemäßbeantragt:
„Der Prouinziallandtag wolle die Genehmigung zur hypothekarischenVeleihung von
Grundstückenzum Zwecke der Erbauung von Arbeiterwohnungcnund Lungenheilstätten
über die Mündelsicherheithinaus bis zu 66^/»°/« der Taxe und einer Gesammthöhe
von 10«/<> der angesammeltenKapitalien der Versicherungsanstaltertheilen."

Düsseldorf, den 18. Oktober 1898.

Der Provinzialausschuß:

Ianhen, Dr Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

-----------------------
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Antrag
des

Ausschusses der Invaliditats- und Altersversicherungsanstalt „Rheinprovinz"
an den Provinzialverbandder Rheinprovinz

auf Genehmigungzur hypothekarischenBeleihung von Grundstücken zum Zwecke der
Erbauung von Arbeiterwohnungenund Lungenheilstättenüber die Mündelsicherheit

hinaus bis zur Gesammthöhe von 10«/« des Vermögens.
(s 129 des Gesetzes, 8 9 Nr. 11 des Statuts.)

1. Der Antrag der Versicherungsanstaltvom vorigen Jahre:
„Der Provinziallandtag wolle in Gemäßheit des 8 129 Absatz 2 des Neichsgesetzes,
betreffend die Invaliditats- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 gestatten,
daß bei Anlegung der verfügbaren Gelder der Invaliditats- und Altersversicherungs-
anstlllt „Nheinvrovinz" Grundstücke zum Zweckeder Förderung der Erbauung von
Arbeiterwohnungen auch über die Grenze der Mündelsicherheithinaus hypothekarisch
beliehen werden",

ist vom 40. Provinziallandtage in der Sitzung vom 12. März 189? mit der Maßgabe angenommen
worden, daß die zur Beleihung zu verwendendeSumme den Betrag von weiteren 2 Millionen
Mark sowie drei Viertel des Werthes der beliehenenObjekte nicht übersteige. Da bereits früher
1 Million Mark zur Verfügung gestellt war, so waren mit diesem Beschlusse im Ganzen 3 Millionen
Mark bereit gestellt,welche über die Mündclsicherheithinaus ausgcliehen werden konnten.

2. Bis jetzt (18. Juli 1898) sind an Darlehen zum Bau von Arbeiter¬
wohnungen überhaupt bewilligt worden ............. 5 370116 Mark.

Hiervon sind als mündelsicher anzusehen, weil die Grundstückenur bis
zur Hälfte beliehen wurden oder weil Gemeinden und Kreise die Solidarbürg-
schaft übernommen haben ................. 2 441600
so daß über die Mündelsicherheithinaus und zwar bis zu zwei Drittel des
Werthes beliehenworden sind ................ 2928516 Mark.

Sämmtliche Darlehen sind mit einigen geringen Ausnahmen auf Amortisation gegeben.
Die Amortisationsquotebeträgt 1 bis 2«/», in den meisten Fällen 1'/«"/».

3. Die Darlehen sind fast ausschließlich an solche gemeinnützige Ballgesellschaften (Aktien¬
gesellschaften, Genossenschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung) bewilligt worden, deren
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Zweck darauf gerichtet ist, unbemitteltenFamilien gesunde und zweckmäßig eingerichtete Wohnungen
in eigens erbauten oder angekauften Häusern zu billigen Preisen zu verschaffen, und deren Statut
die an die Gesellschafterzu vertheilende Dividende auf höchstens 4«/« ihrer Antheile beschrankt,
auch den Gesellschafternfür den Fall der Auflösung der Gesellschaft nicht mehr als den Nennwerth
ihrer Antheile zusichert,den etwaigen Nest des Gesellschaftsvermögens aber für gemeinnützige Zwecke
bestimmt. Diese Gesellschaften sind nach § 5 des preußischenStempelsteuergesetzesvom 31. Juli
1895 von der Entrichtung der Stempelsteuer befreit. Solcher Gesellschaften giebt es in der Nhein-
provinz gegenwärtig, soweit bekannt, etwa 60, von welchen 40 beliehen worden sind. In den
meisten Fällen haben auch die Gemeinden die Bestrebungenderselbenunterstützt.

4. Nach dem Rundschreibendes Neichs-Versicherungsamtsan die Vorstände der sämmt¬
lichen Invaliditäts- und Altersversicherungsanstaltenvom 25. Januar 1898 haben die einzelnen
Versicherungsanstaltenim Jahre 189? noch erheblich mehr als früher hypothekarische Darlehen an
gemeinnützigeUnternehmungen bewilligt. Nach der dem Rundschreiben beigefügten Uebersicht
hatten alle Versicherunganstaltennach dem Stande vom 1. Januar 1898 in Darlehen angelegt:

a. für den Bau von Arbeiterwohnungen ....... 21411639 Mark 46 Pf.,
d. für den Bau von Kranken- und Genesungshäufern,Herbergen

zur Heimath, Volksbädern, Kleinkinderschulen, für Kranken¬
pflege-, Spar- und Consumvereine und andere ähnliche
Wohlfahrtseinrichtungen ........... 10 32688? „ 83 „
zusammen rund 32 Millionen Mark, gegen 13 Millionen am 1. Januar 1897.

5. Die mit einer derartigen Vermögensanlage gemachtenErfahrungen sind auch bei der
Versicherungsanstalt„Nheinprovinz" durchaus günstige gewesen; Zinsrückständeoder Verluste sind
nicht eingetreten. Ueber die Bewilligungen der Darlehen beschließt unter dem Vorsitze des Landes¬
hauptmanns der aus vier gewählten und zwei weiteren beamteten Mitgliedern zusammengesetzte
Gesammtvorstandder Versicherungsanstalt. Die guten Erfahrungen veranlassen die Versicherungs¬
anstalt auf dem betretenen Wege weiter fortzuschreiten.

6. Ein weiterer besondererZweck, zu welchem die Bestände der Versicherungsanstaltzur
hypothekarischenBeleihung über die mündelsichereGrenze hinaus demnächst voraussichtlichin
Anspruch genommenwerden, ist die Errichtung von Heilstätten für unbemittelte Lungenkranke.

Es steht fest, daß ein Drittel der Todesfälle bei Erwachsenenim Alter von 15 bis 60
Jahren auf Lungentuberculoseentfällt, daß aber anderseits diese weit verbreitete verheerende Volks¬
krankheit heilbar ist, wenn sie in den ersten Stadien erkannt und sachgemäß behandelt wird.
Man ist daher allenthalben dazu übergegangen, Volksheilstätten für Lungenkranke zu errichten.
Die Versicherungsanstalt„Nheinprovinz" beabsichtigtnicht, selbst Heilstätten dieser Art zu gründen
und in eigene Verwaltung zu nehmen, hält vielmehr bei den besonderen Verhältnissen in der
Nheinprovinz, wo zahlreicheKrankenanstalten und gemeinnützigeVereine bestehen, wie bisher,
es für angezeigter, daß auch diese Heilstätten von lokalen Organen, sei es von Gemeinwohl¬
vereinen oder von neuen Vereinen mit dem speziellen Zweckeder Förderung der Heilstätten-
bewegung, sei es von Gemeindenoder anderen Verbänden, ins Leben gerufen, eingerichtet und verwaltet
werden. Die Versicherungsanstalt ist aber bereit, diese Unternehmen zu fördern sowohl durch
Darlehensbewilligung gegen Hypothek— und zwar soweit nöthig auch über die mündelsichere
Grenze hinaus — zu einen: angemessenen Zinsfuß und gegen Amortisation, als auch durch Zu¬
weisung von Kranken zum Heilverfahren gemäß 8 12 des Gesetzes.
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7. Ueber die Vermögensverwaltungbestimmt nun der ß 129 des Gesetzes:
„Verfügbare Gelder der Versicherungsanstaltensind nach Maßgabe der Be¬

stimmungen des § 76 des Unfallversicherungsgesctzes verzinslichanzulegen.
Auf Antrag einer Versicherungsanstaltkann der Kommunalverband beziehungs¬

weise die Centralbehördedes Vundesstaates, für welchen die Versicherungsanstalterrichtet
ist, widerruflichgestatten, einen Theil des Anstaltsvermögensin anderen zinstragenden
Papieren oder in Grundstücken anzulegen. Bei gemeinsamenVersicherungsanstalten
entscheidetüber derartigeAnträge, falls eine Verständigungnicht erzielt wird, die Landes-
Centralbehördeoder, sofern mehrere Landes-Centralbehürdenbetheiligt sind, der Bundes-
rath. Mehr als der vierte Theil des Vermögens der einzelnen Versicherungsanstalten
darf jedoch in der bezeichneten Weife nicht angelegt werden."

Der angezogene § 76 des Unfallversicherungsgesetzes lautet, soweit er hierher gehört:
...... „Verfügbare Gelder dürfen nur in öffentlichenSparkassen oder wie

Gelder bevormundeterPersonen angelegt werden.
Sofern besonderegesetzlicheVorschriften über die Anlegung der Gelder Bevor«

mundeter nicht bestehen, kann die Anlegung der verfügbaren Gelder in Schuldver¬
schreibungen,welche von dem Deutschen Reich, von einem deutschen Bundesstaate oder
dem Reichslande Elsaß-Lothringen mit gesetzlicher Ermächtigung ausgestellt sind, oder
in Schuldverschreibungen,deren Verzinsung von dem Deutschen Reich, von einem
deutschen Bundesstaate oder dem Reichslande Elsaß-Lothringen gesetzlichgarantirt ist,
oder in Schuldverschreibungen,welche von deutschen kommunalenKorporationen (Pro¬
vinzen, Kreisen,Gemeinden«.) oder von deren Kreditanstaltenausgestellt und entweder
seitens der Inhaber kündbar sind, oder einer regelmäßigen Amortisation unterliegen,
erfolgen. Auch können die Gelder bei der Reichsbankverzinslichangelegt werden."

Ueber die Anlegung der Gelder beziehungsweife über die pupillarische Sicherheit entscheidet
hiernach das Landesvormundschaftsrechtund zwar desjenigenVundesstaates, „in welchem das über
die Anlegung der Gelder verfügeudeOrgan seinen Sitz hat" (Motive zum Unfallversicherungsgesetz).
Bei den in Preußen errichtetenund domicilirten Versicherungsanstalten richtet sich demgemäß die
Anlegung der Gelder nach Z 39 der preußischenVormundschaftsordnungvom 5. Juli 1875,
welcher lautet:

„Gelder, welche zu laufenden oder zu anderen durch die Vermögensuerwaltung
begründetenAusgaben nicht erforderlichsind, hat der Vormund im Einverständniß mit
dem Gegenvormund in Schuldverschreibungen,welche von dem DeutschenReiche oder
von einem deutschen Bundesstaate mit gesetzlicher Ermächtigung ausgestellt sind, oder
in Schuldverschreibungen,deren Verzinsung von dem Deutschen Reiche oder von einem
deutschen Bundesstaategesetzlich garantirt ist, oder in Nentenbriefender zur Vermittelung
der Ablösung von Renten in Preußen bestehenden Nentenbanken, oder in Schuldver¬
schreibungen,welche von deutfchen kommunalen Korporationen (Provinzen, Kreifen,
Gemeinden :c,), oder von deren Kreditanstalten ausgestellt und entweder seitens der
Inhaber kündbar sind oder einer regelmäßigen Amortisation unterliegen, oder auf
sichere Hypotheken oder Grundschulden zinsbar anzulegen.

Gelder, welche in dieser Weise nach den obwaltenden Umständen nicht angelegt
werden können, sind bei der Reichsbankoder bei öffentlichen, obrigkeitlichbestätigten
Sparkassen zinsbar zu belegen.
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Eine Hypothek ober Grundschuld ist für sicher zu erachten, wenn sie
bei ländlichenGrundstückeninnerhalb der ersten zwei Dritttheile des durch ritterschaft¬
liche, landschaftliche,gerichtlicheoder Steuertaxe, bei städtischen innerhalb der ersten
Hälfte des durch Taxe einer öffentlichen Feuervcrsicherungsgefellschaft oder durch gericht¬
liche Taxe zu ermittelnden Werthes, oder wenn sie innerhalb des fünfzehnfachen Be¬
trages des Grundsteuerreinertrages der Liegenschaften zu stehen kommt.

Sicheren Hypotheken stehen im Sinne dieser Vorschriften die mit staatlicher
Genehmigung ausgegebenenPfandbriefe und gleichartigenSchuldverschreibungen solcher
Kreditinstitute gleich, welche durch Vereinigung von Grundbesitzern gebildet, mit
Korporationsrechtenversehen sind und nach ihren Statuten die Veleihung von Grund¬
stücken auf die im dritten Absatz angegebenen Theile des Werthes derselben zu
beschränken haben,"

8. Nach diesen Bestimmungenist die Anlage in Hypotheken zulässig. In der ersten Zeit
nach dem Inkrafttreten des Invalidität«- und Altersversicherungsgesetzesbestanden nun Zweifel
darüber, ob die in ß 129 des Gesetzes gegebene Befugniß, das Vermögen „in Grundstückenanzu¬
legen", auch die „Beleihung" der Grundstückeüber die mündelsichere Grenze hinaus einschließe. Es
haben indessen das Neichs-Versicherungsamtsowie die preußischen Ressortminister und dementsprechend
fast alle Versicherungsanstaltenan Hand der Motive zu dem Invaliditäts- und Altersversicherungs-
gesetze übereinstimmendangenommen,daß eine solche Veleihung keineswegs unstatthaft, vielmehr zu
empfehlen sei. Die betreffendeMeinungsäußerung des Reichs - Versicherungsamts ist allen Ver¬
sicherungsanstaltenmitgetheilt und der bezügliche Erlaß der Minister des Innern und für Handel
und Gewerbe ist dem Vorstände der Versicherungsanstalt„Rheinprovinz" durch den Ober-Präsidenten
der Rheinprovinz zugestellt worden. Die betreffendenNeskripte sind in der Anlage abgedruckt.

9. Auf Grund dieser Auslegung haben denn auch die meisten Versicherungsanstaltenmit
Genehmigung der zuständigenKommunalverbändeBeleihungen über die mündelsichere Grenze vor¬
genommen,so z. B, ist Pommern ermächtigt, jährlich 250 000 Mark bis zu ?5°/<, der Taxe aus-
zuleiyen, Hessen-Nassau jährlich 400000 Mark bis zu 75«/«, Sachsen-Anhalt jährlich 500 000 Mark
bis zu 66«/»°/», Hannover darf '/< des Vermögens in der im 8 129 Abfatz 2 bezeichnetenWeise
zur Förderung des Baues von Arbeiterwohnungenverwendenund hatte am 1. April d. Is. 5 911 708
Mark 51 Pfg. bewilligt, und davon über die mündelsichere Grenze 3 294 248 Mark 51 Pfg,,
Schleswig.Holsteindarf '/>u des Vermögens in Hypothekenauf Grundstückeaußerhalb der pupil¬
larischen Sicherheit anlegen, Mittelfranken kann auf Arbeiterhäufer Hypothekendarlehenbis zu
?5°/<» des Werthes gewähren, GroßherzogthumHessen ^ des Gesammtvermögensfür den Bau von
Arbciterwohnungenverwenden,u. f, w. Die Zahlen für die Versicherungsanstalt„Rheinprovinz" sind
oben unter Nr. 2 aufgeführt,

10. Da nach neueren, Seitens des Vorstandes der Versicherungsgesellschaft angestellten
Ermittelungennoch drei preußische Versicherungsanstalten— Posen, Brandenburg und Westpreußen —
die Veleihung von Grundstückenüber die mündelsichere Grenze hinaus nicht für unbedingt zulässig
halten, so hat der Vorstand sich nochmals an das Neichs-Versicherungsamtgewendet,um Auskunft
darüber zu erhalten, ob an der bisherigenAuslegung festgehaltenwird. Das Reichs-Versicherungs-
amt hat hierauf erklärt, daß es auf seinem früheren Standpunkte beharre. Hiernach erscheinen
Hypotheken,die über die mündelsichere Grenze hinausgehen, zulässig. Es haben allerdings zwei
Kommunalverbände,Berlin und Schlesien,den Anträgen der Versicherungsanstaltenauf hypothekarische
Veleihung von Grundstückenüber die Mündelsicherheit hinaus nicht entsprochen. Berlin hat in
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Folge dessen 1022 900 Mark hypothekarische Darlehen für Arbeiterwohnungen innerhalb der
Mündelsicherheitbewilligt, Schlesien Aufwendungenzu diesem Zwecke überhaupt nicht geinacht.

11. Die in 8 44 des Gesetzes den Kommunaluerbändenauferlegte Garantieverpflichtung
erfordert schließlich die Darlegung der Vermögenslage der Versicherungsanstalt „Rheinprovinz".
Das Vermögen betrug am 1. Januar

1896 . . . . 41281782 Mark 26 Pf.,
189? .... 50333789 „ 41 „
1898 ... 59665682 „ 15 „

uud steigt voraussichtlichjährlich um etwa 10 Millionen Mark.
Nach den Berechnungendes Ncchnungsbüreaus des Reichs-Versicherungsamtssteht diesem

Vermögen gegenüber der Kavitalwerth der der Versicherungsanstaltzur Last gelegten Invaliden-
und Altersrenten, welcher betrug am 1. Januar

1896 ...... 17 338 259 Mark,
189? ...... 22 190 392 „ .

Die Belastung würde dementsprechendam 1. Januar 1898 sich auf etwa 28 Millionen Mark
berechnen.

Hiernach erscheint eine Inanspruchnahme der Garantieuerbände — Rheinprovinz, Hohen-
zollern,Virkenfeld — ausgeschlossen.Erwähnt sei noch, daß der Hohenzollern'sche Kommunallandtag
uud das GroßherzoglichOldenburgischeStaatsministerium schon im Jahre 189? den Antrag der
Versicheruugsaustaltuneingeschränkt genehmigthaben, so daß eine erueute Beschlußfassuug derselben
nicht erforderlichist.

12. Hiernach beehrt sich der Ausschuß der Versicherungsanstalt auf Grund des 8 129
Absatz 2 des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzesund des § 9 Nr. 11 des Statuts für
die Invaliditäts- und Altersuersicherungsanstalt „Nheinprovinz" den in der heutigen Jahres¬
versammlung einstimmig angenommenenAntrag zu stellen:

„Der Provinziallandtag der Nheinprovinz wolle zur hypothekarischenVeleihuug von
Grundstücke»zum Zwecke der Erbauung von Arbeiterwohnungenund Lungenheilstätten
über die Mündelsicherheithinaus bis zur Gesammthöhe von 10»/» des Vermögens
die Genehmigung ertheilen."

Düsseldorf, den 17. August 1898.

Der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses: Der Schriftführer:
gez.: Adolf Möhlau, gez.: Hermann von Beckerath,

Fabrikbesitzer, Seidcnfabrikant
Vorsitzender der Handelskammer zu Krefeld.

zu Düsseldorf.
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Anlagen.
Reichs-Versicherungsamt. Berlin, den 24. Mai 1892.

Das Reichs-Versicherungsamt läßt dem Vorstande anbei einen Abdruck der an die
Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt„Berlin" gerichtetenVerfügung vom heutigen Tage,
betreffenddie Auslegung des ß 129 des Invaliditäts- und Altersversicherungsgefetzes, zur gefälligen
Kenntnißnahme ergebenst zugehen.

Das Reichs-Versicherungsamt.
Abtheilung für Invaliditäts- und Altersversicherung,

M gez.: Dr. Budiker,
die Vorstände der ausschließlich vom Reichs-

VersicherungsamtressortirendenVersicherungsanstalten.
N.-V.-A. II. 2713.

Reichs-Versicherungsamt. Berlin, den 24. Mm 1892.

Dem Vorstande wird auf den gefälligen Bericht vom 17. Mai 1892 — I. 619 —
ergebensterwidert, daß das Reichs-Versicherungsamtkein Bedeuten trägt, sich der dortseitigenAuf¬
fassung anzuschließen,der zufolge der § 129 Absatz 1 des Invaliditäts- und Altersversicherungs¬
gefetzes infoweit keine Anwendung zu finden hat, als gemäß Abfatz 2 a. a. O. die Genehmigung
der zuständigenBehörde zur Anlegung eines Theiles des Vermögensin der ebendaselbst bezeichneten
Weise ertheilt worden ist.

Insbesondere könnte es in eine,» solchen Falle im Hinblick auf die im § 129
Abfatz 2 gebrauchtenWorte „in anderen zinstragendenPapieren oder in Gründstücken"
diesseits nicht als unstatthaft erachtet werden, wenn Grundstücke aus Mitteln der
Versicherungsanstaltüber die mündelsichere Grenze hinaus (8 39 der preußischen Vor-
mundschafts-Ordnungvom 5. Juli 1875 - G,-S. S. 431 -) belieheu würden.

Im Uebrigen wird es dem Vorstande ergebenst überlassen, sich wegen Regelung der
Angelegenheitin einer dem 8 129 Absatz 2 a. a O. entsprechenden Weise mit dein Kommunal¬
verbande der Stadt Berlin in Verbindung zu setzen.

Von dem Ergebniß der Verhandlungenwolle Wohlderselbe gefälligst hierher Anzeige erstatten.

Das Reichs-Versicherungsamt.
Abtheilung für Invaliditäts- und Altersversicherung.

A„ gez.: Dr. Bödiker.
den Vorstand der Invaliditäts- und Alters-

vcrsicherungsanstlllt„Berlin" zu
Berlin.

R.-V.-A. II. 2713.
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Ober-Präsidium der Rheinprovinz.
I-Nr. 7649. Coblenz, den 31. Mm 1893.

Dem Vorstand übersende ich ganz crgebcnst Abschrift eines an den Herrn Ober-Präsidenten
der Provinz Brandenburg gerichtetenErlasses der Herren Minister für Handel und Gewerbe
und des Innern vom 18. d. M, nebst Anlage, betreffend die Bcleihung von Grundstücken über
die mündclsichere Grenze hinaus durch die Invaliditäts- und Altersversichcrungscmstaltcn beziehungs¬
weise die Förderung der Errichtung von Arbcitcrwohmmgen,zur geeigneten weiteren Veranlassung
und mit dem Ersuchen, mir eine Aeußerung über das iu dieser Beziehung dortseits etwa Veranlaßte
bis zum 1. Dezemberd. I, gefälligstzukommen lassen zu wollen.

An Der Ober-Präsident der Rheinprovinz,
den Vorstand der Invaliditäts- und Alters- ^" Vertretung: gez. v. E stör ff,

Versicherungsanstalt„Rheinprovinz" zu
Düsseldorf.

Rcichs-Versicherungsamt. Berlin, den 6. April 1893.

Eurer Excellenz wird auf das gefälligeSchreiben vom 18. März 1893 — L. 1661 —,
dessen Anlagen anbei zurückfolgen,ganz ergebensterwidert, daß das Rcichs-Versicherungsamtkein
Bedenkenträgt, die Frage,

ob die Versicherungsanstaltenauf Grund des ß 129 Abfatz 2 des Invaliditäts- und Altersver-
sichemngsgesetzesberechtigt sind, Grundstücke über die mündelsichere Grenze hinaus zu beleihen,

zu bejahen, da ein Grund nicht ersichtlich ist, weshalb die Ucberschreitung der Mündclsicherheit
nur bei Werthpapieren, nicht auch bei Hypotheken und sonstigen auf Grundstücken ruhenden
Darlehen gestattet sein sollte. Dazu kommt, daß der Ankauf von Grundstücken— falls man nach
dem Wortlaut des § 129 Abfatz 2. a. a. O. nur einen solchen für zulässig erachtenwollte — den
Versicherungsanstaltenein größeres Risiko auferlegen würde, als eine Beleihung von Grundstücken,
die zwar über die mündelsichere Grenze hinausgeht, aber immerhin doch noch unter dem vollen
Werthe der Grundstücke verbleibt. Ucbrigens ist auch in der Begründung zum § 108 (dem jetzigen
§ 129) des Gesetzentwurfsausdrücklich hervorgehoben,daß die Versicherungsanstalten„sich auf den
Kreis der mündelsicherenAnlagewerthe nicht werden beschränken dürfen", und daß auch andere
„Anlagcwerthe", als die durch Erbauung oder Erwerbung von Arbeiterwohnungenfür Rechnungder
Versicherungsanstaltengewonnenen nicht grundsätzlich ausgeschlossenzu werden brauchen(zu vergleichen
Drucksachen des Reichstages, 7. Legislaturperiode,IV. Session 1888/89, AktenstückNr. 10 S. 135).

Der gleiche Standpunkt ist in einer neuerdings hier abgehaltenen Konferenz von
Vertretern der sämmtlichenVersicherungsanstaltensowie der Landes-Versicherungsämtcreinstimmig
festgehaltenworden.

Das Reichs-Versicherungsamt.
An Abtheilung für Invaliditäts- und Altersversicherung,

den Königlichen Staatsminister und Minister gez.: Dr. Bödiker.
für Handel und Gewerbe,

Herrn Freiherrn von Berlepsch, Excellenz,
R.-V.-A.Ü.2426. ^".
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Ministerium für Handel und Gewerbe. . Berlin, den 18. Mai 1893.

Die in dem gefälligenBerichte vom 6 Januar d. I. vertretene Auffassung, daß die
Invaliditäts- und Altcrsuersichcrungsanstaltennicht befugt scicu, auf Grund des § 129 Absatz 2
des Gesetzes vom 22. Juni 1889 Grundstückeüber die mündclsichcrc Grenze hinaus zu beleihen,
vermögenwir nicht zu theilen. Wir treten in dieser Beziehung den Ausführungendes in Abschrift
crgebenst beigefügtenSchreibens des Ncichs-Versicherungsamtsvom 6. v. M. bei.

Inwieweit die derzeitige Vermögenslageder Versicherungsanstaltder Provinz Brandenburg
eine Belcihung von Grundstückenüber die mündelsichcre Grenze hinaus uicht erwünscht erscheinen
Iaht, entzieht sich unserer Beurtheilung. Eine wirksame Förderung der Errichtuug von Arbeiter-
Wohnungen durch die Versicherungsanstaltenwird sich aber, wie von mehreren dieser Anstalten auch
bereits richtig erkannt worden ist, nur dann erreichen lassen, wenn diese sich bei der Gewährung
von Darlehen nicht nur mit einer mäßigenVerzinsungbegnügen,sondern auch in geeigneten Fällen
die Grenzen der pupillarischcnSicherheit überschreiten.

Der Verwirklichung des Wunsches der Versicherungsanstalt Brandenburg,daß die Kommuucn
die Herstellungvon Arbeitcrwohnungenselbst in die Hand nehmen, stehen so erhebliche Schwierig¬
keiten und Bedenkencutgegen, daß darauf vorerst nicht gerechnet werden kann. Vielmehr wird es
zunächst gemeinnützigen Gesellschaftenund insbesondereGenossenschaften von Arbeitern überlassen
bleiben müssen, für Vermehrung der WohnungsgelegenheitSorge zu tragen. Daher erschemt es
«wünscht, daß die Versicherungsanstaltendie Bestrebungensolcher Gesellschaften uud Genossenschaften,
namentlich soweit sie sich auf Berlin und seine Vororte sowie die größeren Städte der Provmz
«strecken, nach Möglichkeit unterstützen Die Befürchtung der Versicherungsanstalt„Brandenburg",
daß durch Verbesserung der Arbcitcrwohnuugcnder Zuzug der Arbeiter nach Berlin befördert
und den ländlichenKreisen der Provinz Arbeitskräfteentzogenweiden würden, vermögennm nicht
zu theilen, da erfahrungsgemäßdie Arbeiter selbst auf Befriedigungdes Wohnungsbedürfmssesnur
geringen Werth zu lcgeu pflegen und sich daher von dem Zuzug in die Großstädte durch unzu¬
reichende Wohnungen, so große Gefahren die letzterenauch für die Gesundheitund Sittlichkeit der
Bewohner mit sich bringen mögen, schwerlich werden abhalten lassen.

Wenn endlich von der Versicherungsanstalt „Brandenburg" ausgeführt wird, daß d,c
Versicherungsanstalt „Berlin" an der Verbesserung der Wohnungsverhältnissein den Vororten
m erster Linie interessirt sei, so würde ein Eingreifen der erstgenanntenAnstalt doch da angezeigt
erscheinen wo es sich um Arbeiter handelt, die in den Vororten Berlins beschäftigtwerben.

Euere Excellenz ersuchen wir hiernach ergebenst, zu geeigneter Zeit gefälligst nach Mogligkelt
dahin zu wirken, daß die Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalten„Berlin" und „Brandenburg"
im Sinne der vorstehendenAusführungen die auf Verbesserungder Arbeiterwohnungenabzielenden
Bestrebungen, soweit dies ohne Gefährdung ihrer finanziellenSicherheit möglich ist, unterstützen.

lc. Der Minister für Handel und Gewerbe. Der Minister des Innern,
gez.: Frhr. v. Berlepsch. I- V-

An den KöniglichenStaatsminister und Ober-Präsidenten
Herrn Dr. von Achenbach, Excellenz, zu Potsdam.

L, 4165 M . f. H.«. G .
I. H.. 4958 M. d. I.

gez.: Braunbehrens.
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